
Fortbildungsordnung

der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

für die Aufstiegs-Fortbildung von 
Zahnmedizinischen Fachangestellten

zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin/

zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten

(ZMP-Fortbildungsordnung)

vom 27. Januar 2006
Auf Grund von §§ 54 S. 2, 79 Abs. 4 in Verbindung mit § 71 Abs. 6 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931 ff), hat, mit Zustimmung des Berufsbildungsausschusses der Landeszahnärztekammer vom 20. Oktober 2005, die Vertreterversammlung der Landeszahnärztekammer am 2. Dezember 2005 folgende Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer für die Aufstiegs-Fortbildung von Zahnmedizinischen Fachangestellten zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten beschlossen:

§ 1

Ziel der Fortbildung

(1)
Die Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin oder der Zahnmedizinische Prophylaxeassistent (ZMP) ist eine qualifizierte Mitarbeiterin oder ein qualifizierter Mitarbeiter der Zahnärztin oder des Zahnarztes, die oder der nach ihrer oder seiner Anweisung sowie unter ihrer oder seiner Aufsicht und Verantwortung Hilfe bei der Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten leistet und auf den Gebieten der Gesundheitsvorsorge, Gesundheitserziehung und Gesundheitsaufklärung unterstützend tätig ist.
(2)
Die Fortbildung ist ausgerichtet auf eine Tätigkeit in der freien Praxis einer niederge​lassenen Zahnärztin oder eines niedergelassenen Zahnarztes und in Zentren für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

(3)
Die Fortbildung hat zudem das Ziel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befähigen, individualprophylaktische Aufgaben einschließlich der professionellen Zahnreinigung wahrzunehmen.

§ 2

Zulassungskriterien, Anmeldung

(1) Die Fortbildung kann absolvieren, wer

1. die Prüfung als Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnmedizinischer Fachangestellter bzw.  Zahnarzthelferin oder Zahnarzthelfer bestanden hat,

2. nach Abschluss der Berufsausbildung noch mindestens 1 Jahr als Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahn​medizinischer Fachangestellter bzw. Zahnarzt​helferin oder Zahnarzthelfer tätig war,

3. einen Nachweis über Kenntnisse gemäß der Röntgenverordnung vorlegt.

(2)
Die Anmeldung hat schriftlich unter Beifügung beglaubigter Fotokopien und Bescheinigungen unter Beachtung der Anmeldefristen zu erfolgen.
§ 2 a

Besondere Zulassungskriterien für Absolventen mit Hochschulreife und DH-Fortbildungsziel

Das Zulassungskriterium nach § 2 Abs.1 Nr. 2 entfällt, sofern die allgemeine oder fachgebundene Hochschul- oder Fachhochschulreife nachgewiesen werden kann und bereits während der Ausbildung zur oder zum Zahnmedizinischen Fachangestellten mit der Fortbildung nach den Kursteilen I, II a und II c begonnen wurde (§ 2 a der  Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg zur Erlangung des Fachkundlichen Nachweises von Kursteil I: „Gruppen- und Individualprophylaxe“, Kursteil II a: „Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien“ ,Kursteil II b: „Hilfestellung bei der kieferorthopädischen Behandlung“, Kursteil II c: „Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen“ Kursteil III: „Praxisverwaltung“ nach §§  54, 71 Abs. 6 Berufsbildungsgesetz (BBiG) in der jeweils geltenden Fassung).

§ 3

Ausländische Vorqualifikationen

Auf die Dauer der beruflichen Tätigkeit gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 sind vergleichbare berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten und Handlungsfähigkeiten, die ganz oder teilweise im Ausland erworben wurden, anzurechnen.

§ 4

Bildungsstätte
Die Absolvierung des Aufbaukurses zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin oder zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten ist nur an von der Landeszahnärztekammer anerkannten Instituten oder Fortbildungseinrichtungen möglich

§ 5

Dauer
(1)
Die Fortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten ist in ihrer Struktur als kompetenzfördernder Lernprozess ausgerichtet und umfasst mindestens 400 Stunden.

(2)
Die Fortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin und zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten setzt sich wie folgt zusammen:

1. Erfolgreiche Absolvierung folgender Kursteile:

a)
Kursteil I: „Gruppen- und Individualprophylaxe“, 70 Stunden

b)
Kursteil II a: „Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien“, 30 Stunden

c)
Kursteil II c: „Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen“, 30 Stunden

nach der Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württem​berg für Zahnmedizinische Fachangestellte zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises in der jeweils geltenden Fassung,

2.
Absolvierung des Berufspraktikums (Pflichtenheft) mit mindestens 100 Stunden,

3. Erfolgreiche Absolvierung des ZMP-Aufbaukurses - mindestens 170 Stunden -

§ 6

Handlungs- und Kompetenzfelder

Im Rahmen des ZMP-Aufbaukurses werden die für die Tätigkeit als ZMP erforder​lichen Kompetenzen und Qualifikationen vermittelt: Die Unterrichtung erstreckt sich dabei insbesondere auf folgende Bereiche:

1.
Allgemeinmedizinische Grundlagen

· Anatomie/Histologie

· Physiologie

· Pathologie

· Mikrobiologie

· Hygiene

- Prophylaxespezifische Umsetzung der Hygienerichtlinien

· Pharmakologie

· Der medizinische Notfall

2.
Zahnmedizinische Grundlagen

· Ätiologie und Pathogenese von Zahnhartsubstanzdestruktionen

· Plaque, Karies, Erosionen, Abrasionen

· Klinisches Bild und Verlauf

· Prävention

· Ätiologie und Pathogenese von Gingivitiden und Parodontopathien

· Anatomische und pathologische Strukturen in der Mundhöhle

· Formen und Verlauf der unterschiedlichen Parodontalerkrankungen

3.
Ernährungslehre

· Stoffwechsel und Ernährung

· Ernährung und Plaquebildung

· Zucker und andere Kohlenhydrate

· Zahngesunde Ernährung

· Ernährungsanamnese und –beratung

4.
Oralprophylaxe – spezielle Kariesprophylaxe

· Umfassende Darstellung aller Möglichkeiten der Mundhygiene

· Beherrschung und Darstellung sämtlicher Zahnputztechniken

· Patientengerechte Erläuterung von Kariesentstehung und sämtlicher Mundhy​gienemaßnahmen

· Aufzeigen und Erklärung der Möglichkeiten der professionellen Prophylaxe

· Wirkungsweise und Prinzipien von Fluoridpräparaten erklären, die häusliche Anwendung erläutern

· Optimale Anwendung von Fluoridpräparaten in der Praxis

· Darstellung und Beherrschung sämtlicher gängiger Indices

· Sachgerechte Durchführung der Fissurenversiegelung

· Relative und absolute Trockenlegung

· Beherrschung der verschiedenen Kofferdam-Techniken

· Zahnreinigung, Verfahren, Techniken unter Berücksichtigung allgemeinmedizi​nischer Risikofaktoren

· Spezielle Instrumentenkunde von Hand-, Schall- und Ultraschallinstrumenten

· Schleifen und Schärfen von Handinstrumenten

· Oberflächenpolitur

· Interdentalpolitur

· Füllungspolitur einschließlich des Entfernens der Überhänge
· Situationsabformung

· anatomische Grundlagen zur Löffelauswahl

· Löffelverbesserung durch individuelle Abdämmungen

· Herstellung individueller Löffel

· Vorgehen bei schwierigen Patienten

· Materialkunde der verschiedenen Abformmaterialien

· Modellherstellung von Dokumentations- und Arbeitsmodellen

· Recall

· befundbezogene und individuelle Festlegung von Recall-Intervallen

· Organisation eines Recall-Systems

· Spezielle Altersprophylaxe

· auf individuellen Möglichkeiten basierende Prophylaxestrategien

· Einbeziehung von zahnärztlichem und pflegerischem Hilfspersonal ins indi​viduelle Prophylaxeschema

· Spezielle Prophylaxe für Behinderte

· sensitive Auslotung und Vermittlung der jeweils möglichen Prophylaxe-Maßnahmen einschließlich ihrer professionellen Überwachung

5.
Klinische Dokumentation

· Assistenz bei…

· der Befunderhebung

· der Untersuchung der Mundhöhle

· der Erhebung von Mundhygienebefunden (Plaque und Entzündungsin​dices)

· Erhebung von PAR-Befunden

· der Speicheldiagnostik

· der Auswertung der Befunderhebung

6.
Behandlungsbegleitende Maßnahmen

· Konservierend-chirurgisch

· Legen und Entfernen provisorischer Verschlüsse

· Prothetisch

· Herstellung provisorischer Kronen und Brücken

· Tätigkeit im Praxislabor

· Zahnärztliche Röntgenologie

· Mitwirkung bei der Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen (§ 16 Röntgenverordnung - RöV)

· Beachtung der Aufzeichnungspflichten (§ 28 RöV: z. B. „rechtfertigende Indikation“)

7.
Systematik und Ergonomie der Prophylaxe 

8.
Rechts- und Berufskunde

· Gesetze und Verordnungen der Zahnarztpraxis

· Medizinproduktegesetz, 
· Gefahrenstoff- und Biostoffverordnung 

9.
Psychologie und Kommunikation

· Patientenführung und Motivierung

· professioneller Aufbau einer Patientenbindung

· sachgerechter Umgang mit speziellen Patientengruppen, wie ältere Patien​ten, behinderte Patienten; Risikogruppen; Kinder

· freiberufliches Marketing

· Angstabbau

§ 7

Prüfungsgegenstand

(1)
Die Prüfung erfolgt nach Abschluss des ZMP-Aufbaukurses und erstreckt sich auf die in den Kursteilen I, II a und II c vermittelten Handlungs- und Kompetenzfelder sowie auf die in § 6 dieser Fortbildungsordnung genannten Gebiete.

(2)
Die Prüfung richtet sich nach der Prüfungsordnung für Zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen und Zahnmedizinische Prophylaxeassistenten der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung.
§ 8

Zeugnis

Bei Vorliegen der in § 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen und gegen Nachweis der Kurszertifikate/Zeugnisse erteilt die Landeszahnärztekammer der Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin oder dem Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten ein Zeugnis in deutscher Sprache.
§ 9

Rücknahme der Bezeichnung

(1)
Das Recht zum Führen der Bezeichnung „Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin“ oder „Zahnmedizinischer Prophylaxeassistent“ kann zurückgenommen werden, wenn die erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren.
(2)
Vor der Entscheidung ist die Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin oder der Zahnmedizinische Prophylaxeassistent zu hören.

(3)
Zuständig für das Verfahren ist der Vorstand derjenigen Landeszahnärztekammer, in deren Bereich die Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin oder der Zahnmedizinische Prophylaxeassistent tätig ist. Wird die Berufstätigkeit nicht ausgeübt, so ist der Vorstand derjenigen Landeszahnärztekammer zuständig, die die Anerkennungsurkunde ausgestellt hat.

§ 10

Geltungsbereich

(1)
Diese Fortbildungsordnung gilt für den Bereich der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.
(2)
Die vor einer anderen (Landes-) Zahnärztekammer als Zuständige Stelle absolvierten Prüfungen werden anerkannt, soweit sie nach einer dieser Ordnung entsprechenden Fortbildungsordnung abgelegt worden sind.

§ 11

Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Alle personenbezogenen Begriffe dieser Fortbildungsordnung werden im jeweiligen Einzelfall im amtlichen Sprachgebrauch in ihrer geschlechtsspezifischen Bezeichnung verwendet.

§ 12

In-Kraft-Treten

Diese Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer für die Aufstiegs-Fortbildung von Zahnmedizinischen Fachangestellten zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin oder zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg in Kraft.
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